
Landkreis
Esslingen

LandratsamtEsslingen-73726 Esslingena.N.

Postzustellungsurkunde

Unsere Zeichen

BittebeiAntwortangeben

24-581.32:01509

██████ ██████████████
█████████████████████

Landratsamt

Esslingen

Veterinär-und
Lebensmittelüberwachungsamt
Am Aussichtsturm5
73207 Plochingen

████████████ █████████
████████████ █████████

█████████
███████████████████████████

███████ ██████████████

█████████████▏

Datum

04.09.2019

AntragaufInformationengemäß Verbraucherinformationsgesetzvom
09.08.2019

aufIhreno.a.AntragaufAuskunft,wann im Betrieb„GolfClubHammetweilGmbH &
Co.KG, Hammetweil 10,72654 Neckartenzlingen“dieletztenbeidenKontrollenstatt-

gefundenhabenund ob Verstößegegendas Lebensmittelrechtfestgestelltwurden
ergehtfolgender

.Bescheid:

1. Dem AntragaufInformationengemäß Verbraucherinformationsgesetzwirdstatt-
gegeben.

2. DerInformationszugangerfolgtunverzüglichschriftlich,nachBestandskraftdes
Bescheidesan denbeteiligtenDritten.

3. DieserBescheidergehtgebührenfrei.

l.Gründe:

MitSchreiben,hiereingegangenam 09.08.2019,habenSiebeiunsererBehörde,
unterBerufungaufdasVerbraucherinformationsgesetz(VIG),dieAuskunft
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beantragt, wann im Betrieb „Golf Club Hammetweil GmbH & Co.KG, Hammetweil 10,

72654 Neckartenzlingen“ die letzten beiden Kontrollen stattgefunden haben und ob
Verstöße gegen das Lebensmittelrecht festgestellt wurden.

Gemäß $ 2 Abs. 1 Nr. 7 VIG hat jeder nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf
freien Zugang zu allen Daten über Überwachungsmaßnahmenoderandere behördli-
che Tätigkeiten oder Maßnahmen zum Schutz von Verbraucherinnen und Verbrau-
chern, einschließlich der Auswertung dieser Tätigkeiten und Maßnahmen, sowie Sta-

tistiken über Verstöße gegenin 8 39 Absatz 1 Satz 1 des Lebensmiittel- und Futter-
mittelgesetzbuches und 8 26 Absatz 1 Satz 1 des Produktsicherheitsgesetzes ge-
nannte Rechtsvorschriften, soweit sich die Verstöße auf Erzeugnisse oder Verbrau-

cherprodukte beziehen, (Informationen), die bei einer Stelle im Sinne des Absatzes
2, unabhängig von derArt ihrer Speicherung, vorhandensind.

Der Anspruch nach Satz 1 besteht insoweit, als kein Ausschluss- oder Beschrän-
kungsgrund nach 8 3 VIG vorliegt. Die Voraussetzungensind hier gegeben. Insbe-
sondere überwiegtIhr Interesse als Antragsteller, Zugang zu Informationen gemäß $

2 Abs. 1 Nr. 7 VIG zu erhalten, das schutzwürdige Interesse des beteiligten Dritten
am Ausschluss des Informationszugangs wegen Zugangs zu personenbezogener
Daten. Es ist keine besondere Schutzwürdigkeit zu erkennen,die eine Ausnahme
vom Zweckdes Gesetzes rechtfertigt.

Das Landratsamt Esslingen, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt,ist die
für die Gewährungder begehrtenInformationen zuständige Stelle gemäß $ 2 Abs. 2
VIG, da die vom Informationsanspruch umfassten Daten/Informationenbei unserer
Behörde vorhandensind. Die Gewährung des Auskunftsanspruchserfolgt gemäß 8 6
Abs. 1 VIG.

Gem. 8 4 Ausführungsgesetz zum Verbraucherinformationsgesetz (AGVIG) darf ein
Informationszugangerst dann erfolgen, wenndie Entscheidung bestandskräftig ge-
wordenist oder der Sofortvollzug angeordnet wurde. Der Sofortvollzug wurde nicht
angeordnet daher wird der Informationszugang nach Bestandskraft des Bescheides
erfolgen. Ein Antrag gem. $ 80a Abs.3 VWGO kanngestellt werden.

Die Gebührenentscheidung beruht auf 8 7 Abs. 1 Satz 2 VIG.

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegendiesen Bescheid kann, innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe, Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruchist beim Landratsamt Esslingen, mit Sitz in
Esslingen, oder bei allen Außenstellen einzulegen.

Die Frist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Regierungspräsidium
Stuttgart, mit Sitz in Stuttgart, gewahrt.

Mit freundlichen Grüßen

 


